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[bookmark: _Toc228199387]
Leistungsbeschreibung
Die Stadt Neustadt an der Weinstraße als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger vermeidet, bereitet zur Wiederverwendung vor, recycelt, verwertet und beseitigt nach Maßgabe ihrer Abfallwirtschaftssatzung als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung die in ihrem Gebiet angefallenen und zu überlassenden Abfälle im Sinne der Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) und des Landeskreislaufwirtschaftsgesetzes (LKrWG).
In diesem Zusammenhang bietet die Stadt Neustadt an der Weinstraße den Bürgern die Möglichkeit, quartalsweise Sonderabfälle auf dem Gelände des Wertstoffhofes an einer mobilen Sammelstelle abzugeben.
Der Auftragnehmer (AN) hat für diese Aufgabe das gesetzlich nötige Personal, das technische Equipment und die jeweiligen Verwertungs- bzw. Entsorgungswege vorzuhalten.

Der Leistungserbringung liegen sämtliche einschlägigen gesetzlichen und untergesetzlichen Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung, insbesondere die Vorschriften der UVgO in der Ausgabe vom 17.02.2017, Bundesanzeiger BAnz AT 07.02.2017 B1, sowie die abfallrechtlichen Vorschriften zugrunde. Der Auftragnehmer muss die für die Leistungserbringung erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen innehaben bzw. bis zum Vertragsbeginn beibringen.
Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße (ESN) schreibt hiermit die komplette Erfassung und Entsorgung der Sonderabfälle aus Haushaltungen aus. 
Das Angebot soll die folgenden Komponenten umfassen:
· Erfassung der im Stadtgebiet anfallenden Sonderabfälle, (jeweils einschließlich Stellung geeigneter Fahrzeuge und Behälter sowie qualifiziertes Personal) durch vorgegebene öffentliche Sammeltermine durch eine Einrichtung einer mobilen Sammelstelle auf dem Wertstoffhof, Nachtweide 7b in 67433 Neustadt an der Weinstraße.
· Ggf. Zwischenlagerung und Konditionierung
· Verpackung in Transportbehälter
· Verwiegung
· Zusammenstellung zu Gebinden
· Entsorgung
· Organisation (z.B. Begleitscheine, Entsorgungsnachweise, Abwicklung über die Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM))
- Transport
- Verwertung bzw. Beseitigung

[bookmark: _Toc228199388]Vorbemerkungen
Der Auftraggeber, der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt, wird im Folgenden mit der Kurzbezeichnung „AG“ oder „ESN“ benannt und ist der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (örE – Landkreise und kreisfreie Städte) gemäß LKrWG. Der Auftragnehmer wird im Folgenden als „AN“ bezeichnet und übernimmt die beschriebenen Leistungen für den Vertragszeitraum nach Beauftragung.

[bookmark: _Toc228199389]Vertragsstrafen
Die Vertragsstrafen dienen zur Sicherstellung der Leistung. Die Voraussetzungen und die Höhe der Strafen sind im Vertrag geregelt.

[bookmark: _Toc228199390]Haftung
Der Auftragnehmer haftet für alle im Zusammenhang mit den übernommenen Aufgaben im Entsorgungsbereich entstehenden Schäden und stellt die Stadt Neustadt an der Weinstraße von Ansprüchen Dritter frei. Er verpflichtet sich, hierfür die im Vertrag geforderten Versicherungen abzuschließen und bei Unterzeichnung des Vertrages nachzuweisen. Der Auftragnehmer haftet nicht für höhere Gewalt.

[bookmark: _Toc228199391]Versicherung
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Versicherungen in angemessener Höhe bezüglich der Haftungsrisiken der ausgeschriebenen Leistungen abzuschließen und während der gesamten Vertragslaufzeit aufrecht zu erhalten.

[bookmark: _Toc228199392]Sicherheiten
Der Auftragnehmer hat eine selbstschuldnerische Vertragserfüllungsbürgschaft (Bankbürgschaft) in Höhe von 5 % des Gesamtauftragswertes bei Vertragsunterzeichnung vorzulegen. Der Text der Bürgschaftserklärung ist dem Angebot beizufügen.

[bookmark: _Toc228199393]Schriftform
Änderungen und Zusätze zu dem abzuschließenden Vertrag bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden sind nicht bindend.

[bookmark: _Toc228199394]Fahrzeuge
Für die Sammlung und den Transport von Problemstoffen sind technisch einwandfreie Fahrzeuge gemäß der TRGS 520 einzusetzen.
Alle eingesetzten Fahrzeuge müssen ständig über Funk oder Telefon erreichbar sein. Änderungen der Abfalllogistik während der Laufzeit des Vertrages bedürfen der Zustimmung des ESN. Die Antriebstechnik entspricht mindesten Euro 6 (gilt seit 2014/2011) den Emissionsstandards für Fahrzeugantriebe in der EU. Gesetzliche Änderungen die innerhalb des Leistungszeitraums eine klimaschonende Antriebstechnik oder entsprechende alternative Energieträger vorschreiben, sind für das Problemabfallmobil anzuwenden.

[bookmark: _Toc228199395]Kenntnis des Erfassungsortes
Der Bieter hat bei der Kalkulation des Angebotes die Örtlichkeiten zu beachten. Der Bieter hat sich selbständig im Vorfeld ein Bild von den Anforderungen zu machen.

[bookmark: _Toc228199396]Bekanntmachungen und Abstimmung des Abfuhrplans
Einmal jährlich bis zum 15. Dezember druckt der ESN einen Abfuhrkalender und verteilt ihn an alle Haushalte im Stadtgebiet. Die Termine für die folgenden Jahre werden jeweils bis Oktober des Vorjahres abgestimmt. Für das Jahr 2027 sind die Termine bereits mit der Ausschreibung festgelegt. Die Termine für 2028 werden erstmals am 1. Oktober 2027 festgelegt.
Öffentliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit der Problemmüllsammlung werden vom ESN oder von einem Beauftragten des ESN veranlasst.

[bookmark: _Toc228199397]Niederlassung
Die mit der Leistungserbringung beauftragte Niederlassung des Auftragnehmers muss als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert sein oder über ein gleichwertiges Zertifikat verfügen. Bis zum Ende der Leistungserbringung hat die Niederlassung dieses Zertifikat aufrechtzuerhalten. Der Nachweis ist mit den Vergabeunterlagen einzureichen

[bookmark: _Toc228199398]Rechnungslegung
Die Rechnungslegung erfolgt für jede Einzelleistung getrennt und auf der Grundlage der tatsächlich erbrachten Leistungen. Die Rechnungen werden vom ESN nach Prüfung der Rechnung innerhalb von 28 Tagen beglichen.

[bookmark: _Toc228199399]Dokumentation - Jahresstatistik
Der AN erstellt eine Jahresstatistik, in welcher er die im jeweiligen Kalenderjahr über ihn entsorgten Abfallmengen aufführt.


Bis zum 31. Januar jedes Folgejahres ist eine lückenlose digitalisierte Dokumentation über die eingesammelten Abfallmengen des Vorjahres an den Eigenbetrieb der Stadt Neustadt an der Weinstraße (ESN) zu übergeben. Die Dokumentation muss mindestens Nachweis geben über Art, Menge und Verbleib der gesammelten Abfälle. In der Dokumentation müssen die Abfallmengen nach Abfallarten getrennt aufgeschlüsselt sein sowie die Anzahl der Anlieferungen pro Sammeltag und Standort.

[bookmark: _Toc228199400]Abfallarten und -mengen
Die Abfallarten und Abfallmengen des Jahres 2025 finden Sie in der Anlage I - Preisblatt. Diese Mengen können nicht garantiert werden. Allerdings liegen dem AG keine bekannten Umstände vor, die eine signifikante Mengenänderung erwarten ließen.

[bookmark: _Toc228199401]Erfassung mittels Sammelmobil
[bookmark: _Hlk227590058]In der Stadt Neustadt an der Weinstraße werden an alle Haushalte Abfallkalender verteilt, die u.a. Angaben zu Sonderabfallterminen enthalten. 
Die mobile Sammelstelle ist auf dem Wertstoffhof des ESN, Nachtweide 7 b in 67434 Neustadt an der Weinstraße zu nachfolgenden Zeiten einzurichten.

Im Jahr 2027 (jeweils Freitag u. Samstag) sind folgende Termine vorgesehen:
5. und 6. März 2027
4. und 5. Juni 2027
3. und 4. September 2027
3. und 4. Dezember 2027
Die Annahmezeiten sind jeweils:
Freitag 08:00-11:45 Uhr / 13:00-16:30 Uhr und Samstag 08:00-12:30 Uhr

Die Termine für die Folgejahre werden jeweils bis Oktober des Vorjahres abgestimmt. Erstmals dann zum 1.Oktober 2027 für das Jahr 2028.
Durch unvorhersehbare Ereignisse kann der Sammelort kurzfristig verlegt werden. Wenn der ESN dies feststellt, wird der AN umgehend informiert. Erkennt der AN eine Verlegung, muss er dem ESN sofort Bescheid geben. Der ESN stellt die notwendige Sammelstelle entsprechend den Anforderungen der TRGS 520 zur Verfügung. Der ESN führt die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Veröffentlichung der Sammeltermine und allgemeine Abfallberatung) durch. Der ESN stellt dem AN bei Bedarf entsprechendes Infomaterial zur Ausgabe an die Anlieferer zur Verfügung. Weiterhin erteilt das Sammelpersonal fachbezogene Auskünfte zur Sonderabfallsammlung und Entsorgung.

Der AN verpflichtet sich, nur haushaltsübliche Mengen von Einwohnern der Stadt Neustadt an der Weinstraße anzunehmen. Die Annahme erfolgt für deren Bürger kostenlos.
Als haushaltsübliche Mengen werden maximal 50 kg bzw. maximal 50 l pro Gesamtmenge festgelegt. Die Quantifizierung der haushaltsüblichen Mengen kann während der Vertragslaufzeit nachträglich verändert bzw. angepasst werden.

Anfahrten zu der Sammelstelle werden durch den AN nicht separat berechnet. Die Berechnung des Entgelts richtet sich nach erfasster Menge und Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge. (Siehe Anlage I - Preisblatt)

[bookmark: _Toc228199402]Technische Voraussetzungen der Sammlung
Der AN hat für die Sammeltermine ein geeignetes Fahrzeug (übliches „Umweltmobil") bereitzustellen. Die Annahme der Schadstoffe muss am Schadstoffmobil für die Bürger barrierefrei und ebenerdig erfolgen.

Grundsätzlich hat der AN die Bestimmungen bzw. Ausführungen der TRGS 520 in Verbindung mit Anhang 59 der GGAV, der TR Abfall 002 sowie der VKS-lnfoschrift 28 zu gewährleisten und einzuhalten. Gleiches gilt selbstverständlich für sämtliche geltenden gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die TRGS 520, Pkt. 1.5 (respektive der in der Zwischenzeit veränderten Bestimmungen) verwiesen. Sämtliche Leistungen sind unter Einhaltung der geltenden (unter)gesetzlichen Bestimmungen der EU, des Bundes und des Landes sowie der betreffenden technischen Regeln und Merkblätter zu erbringen.

[bookmark: _Toc228199403]Personelle Voraussetzungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine sachkundige, verantwortliche Person zu benennen. Diese Person fungiert in der Niederlassung, die mit der Leistungserbringung beauftragt ist, als Ansprechpartner für alle Fragen zur regulären Aufgabenerfüllung im Tagesgeschäft sowie für Störungen und weitere Anliegen. Sie ist dafür verantwortlich, dass gemeldete Ereignisse (Störungen, Beschwerden etc.) innerhalb der vereinbarten Fristen behoben werden. Spätestens zum Leistungsbeginn am 01.01.2027 ist der sachkundige Verantwortliche der ESN-Niederlassung mitzuteilen. Die Sammelfahrzeuge müssen mit deutschsprachigem Personal vor Ort ausgestattet sein, das sich gut auskennt.
Die Sammlung wird durch mindestens zwei Personen durchgeführt. Der Fahrer des Fahrzeugs muss über einen ADR/GGVS-Schein verfügen. Die Fachkraft muss den Anforderungen nach TRGS 520 genügen.
Bei besonderem Bedarf setzt der AN weiteres Personal ein. Aufgrund der aktuellen Situation wird jedoch davon ausgegangen, dass eine Fachkraft und eine Hilfskraft als ausreichend anzusehen sind.
Der AN ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sich seine Bediensteten im Dienst ordnungsgemäß, freundlich und verbindlich gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern verhalten. Der AN sorgt für ein korrektes äußeres Erscheinungsbild seiner Mitarbeitenden sowie für eine angemessene, der Witterung entsprechende Arbeitskleidung. Die Unfallverhütungsvorschriften in Bezug auf eventuelle Schutzkleidung sind zu beachten.

Verwertung / Beseitigung der Abfälle
Der AN hat die eingesammelten Sonderabfälle grundsätzlich in eigener Verantwortung unter Einhaltung aller dazugehörigen Regelungsbestimmungen nach Möglichkeit zu verwerten. Falls dies nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, hat er die Abfälle ordnungsgemäß zu beseitigen. Der AN erledigt dabei den gesamten organisatorischen Ablauf der Entsorgung, einschließlich der Entsorgungsnachweise und der Begleitscheine. Die gefährlichen Abfälle sind der Zentralen Stelle für Sonderabfälle (SAM) anzudienen.

Für folgende Sonderabfälle erfolgt keine Verwertung / Beseitigung durch den AN:
· Im Rahmen der Umsetzung des Batteriegesetzes sind die zurückgenommenen Batterien dem Rücknahmesystem der Batteriehersteller unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Somit sind lediglich Sammlung und evtl. Zwischenlagerung entsprechend zu kalkulieren. Transportkosten zu einem Verwerter werden dem ESN nicht in Rechnung gestellt. Eventuelle Entgelte für Verdichtungsleistungen stehen dem AN zu und sind im Rahmen des Angebotes zu berücksichtigen. Es gelten im Übrigen die Festlegungen des Batteriegesetzes in der gültigen Fassung.
· Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1739), das zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, sind die Hersteller für die Verwertung der Gasentladungslampen zuständig. Der AN führt daher lediglich die Erfassung dieser Fraktion mittels Sammelmobil durch. Die erfassten Leuchtstoffröhren, Leuchtstofflampen und sonstigen Gasentladungslampen im Sinne der Anlage 1 Nr. 3 zu § 2 Abs. 1 Nr. 3 des ElektroG sind vom AN vollständig an die Gerätehersteller bzw. deren Beauftragte (ear) zur Verwertung zu übergeben.
· PU-Schaumdosen sind ebenfalls den Herstellerrücknahmesystemen (PDR, Interseroh) anzudienen.

Vom ESN werden lediglich die Kosten für die Erfassung sowie Zwischenlagerung in den bereitgestellten Behältern an der Übergabestelle an die Hersteller übernommen. Die Erfassung dieser Fraktion ist in den Sammlungsaufwand einzukalkulieren.

Nachweisführung
Die Nachweisführung obliegt gem. Nachweisverordnung dem AN in eigener Verantwortung. Der AN hat mit der Rechnungsstellung sämtliche Abfallmengen aufzulisten. Dies gilt auch für Abfälle, für die kein Entgelt zwischen AN und ESN vereinbart wurde (z.B. Batterien, Gasentladungslampen, PU-Schaumdosen). Auf Anforderung sind die Mengennachweise (Anliefer­ und Wiegescheine bzw. Entsorgungsnachweise) vorzulegen.

[bookmark: _Toc228199404]Überwachung
Der Auftraggeber ist innerhalb der betriebsüblichen Öffnungs- und Einsatzzeiten berechtigt, die Betriebsstätte(n) des Auftragnehmers und die eingesetzten Fahrzeuge zu besichtigen. Er behält sich vor, jederzeit unangekündigt Kontrollen bei der Sammlung vorzunehmen. 




	Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße | [Organisationseinheit | [Straße Hausnummer] | Zimmer [Nr.] | 
[67433] Neustadt an der Weinstraße | Tel. 06321 855-[0] | E-Mail [name.vorname]@neustadt.eu





[bookmark: _Toc228199405]Vertrag

über die Durchführung der Erfassung, Transport, Verwertung und Entsorgung von Sonderabfällen in Neustadt an der Weinstraße
zwischen dem

Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt an der Weinstraße, 
vertreten durch den Werkleiter Hans-Jörg Salat
nachfolgend „ESN" genannt
und


_____________________________________________________

nachfolgend „Auftragnehmer" genannt,

wird folgender Vertrag geschlossen:



Hinweis:
Das Datum des Vertragsabschlusses ist der Tag der Zuschlagserteilung durch den ESN. Der Vertrag wird an der gekennzeichneten Stelle entsprechend dem Angebot des Auftragnehmers ergänzt.






[bookmark: _Toc228199406]§ 1 Vertragsgegenstand
(1)	Der ESN beauftragt den Auftragnehmer gemäß § 22 Abs. 1 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), die nachfolgend im Einzelnen genannten Leistungen nach Maßgabe dieses Vertrags durchzuführen.
(2)	Der Auftragnehmer übernimmt gemäß § 22 KrWG als beauftragter Dritter die Pflicht der Kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße gemäß § 15 Abs. 1 KrWG für die Problemstofferfassung im Gebiet der Stadt Neustadt an der Weinstraße. Darüber hinaus übernimmt der Auftragnehmer die Verwertung bzw. Entsorgung der Problemstoffe sowie die Gestellung der benötigten Sammelbehälter.
(3)	Für die Durchführung dieser Aufgabe sind die Bestimmungen dieses Vertrages (inkl. Anlagen), die mit der Durchführung der Aufgabe zusammenhängenden Gesetze und Verordnungen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Rheinland-Pfalz sowie die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Neustadt an der Weinstraße maßgebend.

[bookmark: _Toc228199407]§ 2 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers
(1)	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die der Stadt Neustadt an der Weinstraße in ihrer Zuständigkeit als Träger der öffentlichen Abfallentsorgung überlassenen Problemstoffe nach Maßgabe dieses Vertrages einzusammeln, zu transportieren und in Abstimmung mit der Sonderabfall­ Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) zu verwerten bzw. zu entsorgen. Die Verpflichtungen ergeben sich im Einzelnen aus § 3.
(2)	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Leistungserbringung notwendigen technischen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Dies gilt auch für die Stellung erforderlicher Spezialfahrzeuge, der Geräte, des erforderlichen sachkundigen Personals und der erforderlichen Infrastruktur. Die Ausstattung hat den jeweilig allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen. Die einschlägigen technischen, gesetzlichen und gleichrangigen Vorschriften sind bei der Auftragserfüllung einzuhalten. Die Annahme der Problemabfälle erfolgt am Spezialfahrzeug ebenerdig und für die Bürger barrierefrei. Die in Satz 1 geforderten Voraussetzungen müssen eine geordnete, nach diesem Vertrag geforderte Durchführung der Leistungen ab 01.01.2027 ermöglichen.
(3)	Die mit der Leistungserbringung beauftragte Niederlassung des Auftragnehmers muss als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert sein oder über ein gleichwertiges Zertifikat verfügen.
Das Zertifikat ist in Kopie dem Angebot beizulegen.
(4)	Der AN verpflichtet sich, die nach den jeweils gültigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften notwendigen Genehmigungen für die gewerbsmäßige Sammlung und den Transport, die Zwischenlagerung an der Übergabestelle sowie die Bestimmungen bzw. Ausführungen der TRGS 520 in Verbindung mit Anhang 59 der GGAV, der TR Abfall 002 sowie der VKS-Infoschrift 28 zu gewährleisten und einzuhalten. Gleiches gilt für sämtliche geltenden gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen. Es wird in diesem Zusammenhang auf die TRGS 520, Pkt. 1.5 (respektive der in der Zwischenzeit veränderten Bestimmungen) verwiesen
(4)	Der Auftragnehmer erbringt seine Leistung in eigener Verantwortung. Er hat dabei insbesondere die anerkannten Regeln eines ordnungsgemäßen Kraftfahrbetriebs zu beachten, stets für den einwandfreien und verkehrssicheren Zustand des Sammelfahrzeugs und für die Ordnung in der Betriebsführung zu sorgen. Dem Auftragnehmer obliegt die Verkehrssicherungspflicht für alle im Zusammenhang mit dem Einsammeln, dem Befördern und Abliefern von Problemstoffen stehenden Tätigkeiten.
(5)	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen sachkundigen Bevollmächtigten und einen Vertreter als Ansprechpartner zu bestimmen, der dem ESN während der Sammelzeit als Ansprechpartner mit selbstständiger Entscheidungsgewalt bezüglich aller die Vertragserfüllung betreffenden Fragen zur Verfügung steht. Alle Äußerungen des Auftragnehmers müssen in deutscher Sprache abgefasst sein. Jegliche Verhandlungen zwischen dem ESN und dem Bevollmächtigten oder sonstigen Vertretern des Auftragnehmers sind in deutscher Sprache zu führen.
(6)	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die für seine Tätigkeiten und genutzten Einrichtungen ggf. notwendigen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen bei den zuständigen Behörden einzuholen.
(7)	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sich ergebende Änderungen für die hier durchzuführenden Aufgaben auf Grund von Änderungen der Abfallsatzungen der Stadt Neustadt an der Weinstraße nach Aufforderung durch den ESN gemäß diesen Vorgaben unverzüglich umzusetzen. Eine ggf. notwendige Anpassung des Entgeltes erfolgt entsprechend der Regelung des § 12.
(8)	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Anforderung des ESN soweit möglich, zusätzliche abfallwirtschaftliche Leistungen durchzuführen. Die dabei entstehenden Kosten werden gesondert vergütet.
(9)	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, statistisches Material über die Sammlung ' und Entsorgung von Problemstoffen (Zahl der Anlieferungen, gesammelte Mengen) zu sammeln und dem ESN unentgeltlich in geeigneter Weise zur Verfügung zu stellen. Art und Umfang der vom Auftragnehmer zu übergebenden Informationen sind mit dem ESN abzustimmen.



[bookmark: _Toc228199408]§ 3 Sammlung der Problemstoffe
(1)	 Die Problemabfälle aus Haushaltungen werden durch das Sammelfahrzeug („Schadstoffmobil") im Stadtgebiet erfasst. Das Schadstoffmobil steht dazu achtmal jährlich an dem zentral gelegenen Wertstoffhof des ESN in der Nachtweide 7b in 67433 Neustadt an der Weinstraße und nimmt Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen entgegen.
(2)	Das Schadstoffmobil ist jeweils vier Mal im Jahr freitags in der Zeit von 08:00 - 11:45 Uhr und von 13:00-16:30 Uhr und am direkt nachfolgenden Samstag in der Zeit von 8:00 – 12:30 Uhr im Einsatz. 

[bookmark: _Toc228199409]§ 4 Altbatterien, PU-Schaumdosen, Dispersionsfarben und Gasentladungslampen
(1)	Der Auftragnehmer übernimmt bei der Problemstoffsammlung keine von den Bürgern bei der Sammlung überlassenen Altbatterien, PU-Schaumdosen und Gasentladungslampen oder Dispersionsfarben. Die Annahmestelle für diese Problemstoffe ist der ESN-Wertstoffhof.
(2)	Sie werden anschließend von einem Herstellerrücknahmesystem, bzw. von einem von EAR beauftragten Transporteur in Abstimmung mit dieser auf dem Wertstoffhof abgeholt.

[bookmark: _Toc228199410]§ 5 Fahrzeuge
(1)	Der Auftragnehmer hat für die mobile Erfassung der Problemstoffe Sammelfahrzeuge entsprechend der TRGS 520 einzusetzen. Die Durchführung sowie die technische Ausstattung der Problemstoffsammlung sind so zu gestalten, dass jederzeit eine geordnete Erfassung ohne Gefährdung von Menschen und Umwelt möglich ist.
(2)	Das eingesetzte Sammelfahrzeug muss ständig über Funk oder Telefon erreichbar sein.
(3)	Das bei der Sammlung eingesetzte Personal muss deutschsprachig sein sowie eine Mindestqualifikation, entsprechend der eines Chemielaboranten oder einer Fachkraft mit ähnlicher Ausbildung und den Nachweis als beauftragte Person nach der Gefahrgutbeauftragten-verordnung besitzen.
(4)	Die Antriebstechnik entspricht mindesten Euro 6 (gilt seit 2014/2011) den Emissionsstandards für Fahrzeugantriebe in der EU. Gesetzliche Änderungen die innerhalb des Leistungszeitraums eine klimaschonende Antriebstechnik oder entsprechende alternative Energieträger vorschreiben, sind für das Problemabfallmobil anzuwenden.




[bookmark: _Toc228199411]§ 6 Sortierung der Abfälle
Die Abfälle sind zumindest getrennt in nachfolgende Abfallarten zu sortieren:
	
	Sorte
	Abfallschlüssel

	1.
	Quecksilberhaltige Abfälle
	06 04 04*

	2.
	Andere Reaktions- und Destillationsrückstände, Härter
	07 02 08*

	3.
	Altöl
	13 02 05*

	4.
	Ölverschmutze Betriebsmittel
	15 02 02*

	5.
	Bremsflüssigkeit
	16 01 13*

	6.
	Frostschutzmittel gefährlich
	16 01 14*

	7.
	Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen), Spraydosen, Probangasflaschen bis 5l (UN1978), Sauerstoffgasflaschen < 15l (UN 1072)
	16 05 04*

	8.
	Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 04 fallen, Distickstoffmonoxidgasflasche <5l UN 1070
	16 05 05

	9.
	Laborchemikalien anorganisch
	16 05 07*

	10.
	Laborchemikalien organisch
	16 05 08*

	11.
	Feuerlöscher bis 6 kg oder bis 12 kg
	16 05 09

	12.
	Fotochemikalien
	20 01 17*

	13.
	Reinigungsmittel Tenside
	20 01 29*

	14.
	Lösemittel
	20 01 13*

	15.
	Säuren
	20 01 14*

	16.
	Laugen
	20 01 15*

	17.
	Pflanzenschutzmittel (fest/flüssig)
	20 01 19*

	18.
	Altfarben, Altlacke / Leim - u. Klebemittel
ohne Dispersionsfarbe
	20 01 27*



[bookmark: _Toc228199412]§ 7 Zwischenlagerung und Entsorgungsanlage
(1)	Die Problemstoffe sind zur Entsorgung ausschließlich an folgenden Entsorgungsanlagen anzuliefern 

Wird entsprechend dem Angebot des Auftragnehmers ergänzt.

(2)	Die unter Absatz 1 genannte Anlieferstelle kann in Abstimmung mit dem Auftraggeber geändert werde. Der Auftraggeber darf seine Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern.



[bookmark: _Toc228199413]§ 8 Vergütung
Personalkosten sowie alle Betriebsmittel die für den gesicherten Annahmebetrieb notwendig sind und auch Pauschalen zu Übernahmen können nicht gesondert angerechnet werden und sind im Angebotspreis für die Leistung zur Stellung eines Schadstoffmobils enthalten.
Für sämtliche vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen und zu erfüllenden Haupt- und Nebenpflichten aus diesem Vertrag erhält der Auftragnehmer vom ESN ein Entgelt, das sich aus der Addition der folgenden Produkte ergibt:
· Gewicht der erfassten Abfallarten multipliziert mit dem jeweiligen Angebotspreis aus dem Preisblatt (Anlage I)
· Anzahl des zusätzlichen ADR-LKW multipliziert mit dem jeweiligen Angebotspreis aus dem Preisblatt (Anlage I)
· PLUS Angebotspreis aus Preisblatt (Anlage I) für Schadstoffmobil incl. Anhänger u. Personal pro Sammlungsaktion. 
· Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

[bookmark: _Toc228199414]§ 10 Zahlung / Rechnungslegung
(1)	Die Rechnungslegung erfolgt quartalsweise nach der Sammlung und ggf. der Entsorgung auf der Grundlage der tatsächlich erbrachten Leistungen.
(2)	Einwände berechtigen den ESN nicht zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung. Streitigkeiten über das zu zahlende Entgelt berechtigen nicht zur Einstellung der vertraglich zu erbringenden Leistungen.
(3)	Die Rechnungen werden vom ESN nach abgeschlossener Prüfung innerhalb von 28 Tagen beglichen.

[bookmark: _Toc228199415]§ 11 Haftung
(1)	Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden, die im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertrages stehen und stellt den ESN von Ansprüchen Dritter, einschließlich etwaiger Prozess- und Anwaltskosten, frei.
(2)	Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine entsprechende Betriebshaftpflicht-versicherung mindestens in Höhe von 1,5 Mio EUR für Personen-, Sach­ und Vermögensschäden abzuschließen und während der Laufzeit des Vertrages aufrechtzuerhalten. Der Beleg ist dem Angebot beizufügen
(3)	Der Auftragnehmer haftet nicht für höhere Gewalt.



[bookmark: _Toc228199416]§ 12 Vertragsstrafen
(1)	Für die vereinbarten Vertragsstrafen gelten die §§ 336 bis.345 BGB, sofern sich aus den nachfolgenden Regelungen keine Abweichungen ergeben.
(2)	Die Vertragsstrafen haben den Zweck, die Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag zu sichern. Das Recht des ESN, Schadensersatz zu fordern oder den Vertrag zu kündigen, wird dadurch nicht ausgeschlossen.
(3)	Kommt der Auftragnehmer seinen vertraglichen Pflichten nicht nach und wird er deshalb von dem ESN mindestens zweimal schriftlich im Abstand von 14 Kalendertagen in gleicher Angelegenheit gemahnt, kann der ESN dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe von jeweils bis zu 3.000,- EUR auferlegen und sie mit dem Entgelt verrechnen. Beispiele hierfür sind:
•	Verletzung der Pflicht zur Schaffung und zum Nachweis eines ausreichenden Versicherungsschutzes
•	fehlende Abfuhrplanung bis 31.10. eines Jahres
•	fehlende Einhaltung der Abfuhrplanung
•	fehlende Zertifizierung im Sinne von § 2 Abs. 3
•	Verletzung der Pflicht zur Duldung der Aufsicht und Kontrolle
(4)	Die Geltendmachung der Vertragsstrafe hat schriftlich, ggf. unter Berechnung und Begründung der Höhe der Vertragsstrafe, zu erfolgen. Der Höchstbetrag aller Vertragsstrafen wird mit 5 % der Auftragssumme festgelegt.
(5)	Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben durch das Vertragsstrafverfahren unberührt.

[bookmark: _Toc228199417]§ 13 Sicherheiten
(1)	Als Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag hat der Auftragnehmer eine selbstschuldnerische Vertragserfüllungsbürgschaft (Bankbürgschaft) in Höhe von _______EUR (5 % des Gesamtauftragswertes) vorzulegen.
(2)	Nimmt der ESN die Bürgschaft während der Dauer des Vertragsverhältnisses berechtigterweise in Anspruch, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Bürgschaft auf Verlangen des ESN wieder in voller Höhe vorzulegen.
(3)	Die Urkunde über die Vertragserfüllungsbürgschaft wird nach Beendigung des Vertrages zurückgegeben, wenn der Auftragnehmer die Leistungen vertragsgemäß erfüllt und etwaig erhobene Ansprüche auf Schadenersatz oder Erstattung von Überbezahlungen befriedigt hat.

[bookmark: _Toc228199418]§ 14 Überwachung
(1)	Der ESN ist berechtigt, die dem Auftragnehmer übertragenen Aufgaben zu überwachen oder überwachen zu lassen und notwendige Anordnungen im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen zu treffen. Seinen Beauftragten ist innerhalb der betriebsüblichen Öffnungs- und Einsatzzeiten Zutritt zu allen Anlagen/Betrieben/Wiegeeinrichtungen zu gewähren. Der Auftragnehmer hat dem ESN auf Verlangen alle für die ordnungsgemäße Vertragserfüllung erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
(2)	Die von den Vertragsparteien einander überlassenen Unterlagen dürfen ohne Zustimmung des Vertragspartners weder veröffentlicht, vervielfältigt, noch für einen anderen als den vereinbarten Zweck genutzt werden. Sie sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, auf Verlangen zurückzugeben.

[bookmark: _Toc228199419]§ 15 Änderungskündigung
(1)	Ändern sich die einschlägigen, abfallrechtlichen Bestimmungen oder das Abfallwirtschaftskonzept oder die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Neustadt an der Weinstraße und ist deshalb eine Änderung des Leistungsumfanges notwendig, sind beide Vertragspartner verpflichtet, notwendige Vertragsanpassungsverhandlungen zu führen.
(2)	Kommt eine Einigung innerhalb von 6 Monaten, nachdem der ESN eine Anpassung verlangt hat, nicht zustande, ist er berechtigt, den Vertrag unter Einhalt einer Frist von 6 Monaten zu kündigen.
(3)	Der ESN weist den Auftragnehmer frühzeitig auf geplante Änderungen hin.

[bookmark: _Toc228199420]§ 16 Außerordentliche Kündigung
(1)	Der ESN kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Auftragnehmer die Leistungen einstellt oder ein Vergleichsverfahren beantragt.
(2)	Der ESN kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Auftragnehmer eine Verpflichtung aus diesem Vertrag trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung in gleicher Angelegenheit nicht unverzüglich erfüllt. Zwischen den Mahnungen muss jeweils ein Zeitraum von 14 Tagen liegen.
(3)	Der ESN ist berechtigt, in den Fällen des Abs. 1 und Abs. 2 die noch nicht erbrachten Leistungen zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausführen zu lassen. Die Ansprüche des ESN auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens bleiben bestehen. Der ESN ist auch berechtigt, auf die weitere Ausführung zu verzichten und Schadensersatz wegen, Nichterfüllung zu verlangen. Die bereits erbrachten Leistungen werden nach den vereinbarten Vergütungen abgerechnet.
(4)	Sonstige gesetzliche oder vertragliche Ansprüche der Vertragsparteien bleiben unberührt.
(5)	Die Kündigung hat durch Einschreiben mit Rückschein zu erfolgen.



[bookmark: _Toc228199421]§ 17 Folgen der Vertragsbeendigung
Bei Beendigung dieses Vertrages - gleich aus welchem Grund - hat der Auftragnehmer alles Erforderliche und ihm Zumutbare zu unternehmen, damit dem ESN oder einem anderen Auftragnehmer die Übernahme der Leistungen in möglichst reibungsloser Form ermöglicht wird.

[bookmark: _Toc228199422]§ 18 Informationspflicht
Wird der Auftragnehmer mehrheitsanteilig oder ganz veräußert oder übertragen, so ist der ESN unter Angabe des geplanten neuen Eigentümers und des Übernahmezeitpunktes schriftlich zu informieren.

[bookmark: _Toc228199423]§ 19 Dauer des Vertragsverhältnisses
(1)	Dieser Vertrag tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und wird bis zum 31.12.2026 fest abgeschlossen.
(2)	Das Recht zur Kündigung aus außerordentlichen Gründen bleibt unberührt.

[bookmark: _Toc228199424]§ 20 Leistungsdauer
Die vertraglichen Leistungen sind vom Auftragnehmer für den Zeitraum vom 01.01.2027 bis zum 31.12.2030 (vier Jahre) zu übernehmen.

[bookmark: _Toc228199425]§ 21 Vertragsänderungen
Änderungen und Zusätze zu diesem Vertrag bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieses Schriftformerfordernisses. Mündliche Nebenabreden sind nicht bindend.

[bookmark: _Toc228199426]§ 22 Vertragsausfertigung
Die Vertragsparteien erhalten je eine Ausfertigung des Vertrages.

[bookmark: _Toc228199427]§ 23	Salvatorische Klausel
(1)	Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages und der in ihm in Bezug genommenen Unterlagen als unwirksam oder undurchführbar erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages nicht berührt. In einem solchen Fall, ist die ungültige oder unwirksame Bestimmung durch eine Neuregelung zu ersetzen, die dem gewollten Zweck entspricht und von Beginn der Unwirksamkeit an gilt.
(2)	Soweit es sich um Bestimmungen handelt, die wesentlich sind oder sonst ohne Gefährdung des Vertragszwecks nicht wegfallen können, verpflichten sich die Vertragspartner, den Vertrag unter Berücksichtigung des verfolgten Zwecks der unwirksamen Regelung so auszulegen, zu berichtigen oder durch eine andere, wirksame und durchführbare Regelung zu ersetzen, dass sein wirtschaftlicher und rechtlicher Zweck möglichst erreicht wird.
(3)	Sollte in diesem Vertrag ein regelungsbedürftiger Punkt versehentlich nicht geregelt worden sein, werden die Vertragspartner die so entstandene Lücke im Sinne und Geiste dieses Vertrages schließen.

[bookmark: _Toc228199428]§ 24	Erfüllungsort
Erfüllungsort ist Neustadt an der Weinstraße. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht.


Neustadt an der Weinstraße, den __________________________

______________________________________________________
Hans-Jörg Salat Werkleiter (ESN)


____________________, den _____________________________

______________________________________________________
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